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Lahnkutscher-Tarif.14

Lohnkutscher -Tarif.

Zweispänner Einspänner
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I. Fahrt nach der Zeit.
Für die erste halbe Stunde . . 1 _ _ 60
Für jede weitere halbe Stunde . _ 80 ' _ 40
Jede begonnene halbe Stunde ist
als voll zu berechnen. —; Die
Zeit des Wartens und des Fah¬
rens ist gleich zu berechnen.

Zur Nachtzeit (vom Beginne der
öffentlichen Strassenbeleuch-
tung) ist für jede halbe Stunde
um 20 li mehr zu bezahlen.

Spazierfahrten ausser der Stadt
per Stunde... i

2

!

40 1 60

11. Fahrten zu und von dem
Bahnhofe.

Aus allen Teilen der Stadt zum
Bahnhofe und von diesem in
dieStadt. 3 1 40

Hin- und Rückfahrt mit Inbegriff
eines halbstündigen Wartens . 4 — 2 —

Wird bei diesen Fahrten der
Fiaker zum längeren Aufent¬
halte benützt, so ist hiefür die
Taxe für die Fahrten nach der
Zeit zu bezahlen. Handgepäck,
das im Innern des Wagens
untergebracht werden kann, ist
frei. Für grössere Koffer und
schweres Gepäck ist der Fiaker
berechtigt, per Stück 20 h an¬
zusprechen.

Bei Nachtzeit (im Sommer von
10 Uhr abends bis 6 Uhr früh,
im Winter von 9 Uhr abends
bis 7 Uhr früh). 4 2
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